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Kommunale Bodenvorratspolitik in Münster und anderswo

Zwischen Gewinn und Gemeinwohl
Gemeinden sollen für neue Wohnungen sorgen, vor allem für solche, die Normalverdienende bezahlen können.  
Der folgende Beitrag zeigt, welche Schwierigkeiten sie zu überwinden haben. Das neue Baulandmobilisierungsgesetz 
macht jedenfalls Hoffnungen für eine kommunale Bodenvorratspolitik.  

 > Gerhard Joksch

Ackerland kostet in Münster fünf Euro 
pro Quadratmeter, baureifes Land dage-
gen 500 bis 1.000 Euro – also 100 bis 
200 Mal so viel. Der Preissprung resul-
tiert vor allem aus der Bauleitplanung, 
wenn die Kommune das Baurecht ge-
währt. Die Grundstückseigentümer*in-
nen müssen sich lediglich an den Er-
schließungskosten beteiligen: für Bau, 
Beleuchtung und Entwässerung von 
Straßen und Wegen. Nach dem Bauge-
setzbuch zahlen sie 90 Prozent davon, 
das sind in Münster zwischen 50 und 
100 Euro für jeden Quadratmeter Bau-
land. Für die ungleich teurere soziale In-
frastruktur von Grünflächen bis Kita und 
Schule kommt allein die Gemeinde auf. 
Der planungsbedingte Mehrwert des Bo-
dens gehört also ausschließlich den Ei-
gentümern*innen. 

Zwischenerwerb als Korrektiv
Dagegen lassen sich über den Ver-
kauf baureifer gemeindeeigener Flä-
chen die Kosten der sozialen Infrastruk-
tur refinanzieren. Mit dem Erwerb und 
der Bevorratung von eigenen bebau-
baren Flächen versuchen die Gemein-
den auch, sich aus der Abhängigkeit 
von Baugrund-Eigentümer*innen und 
Investor*in nen zu befreien: Dann haben 
Komunen mehr Einfluss darauf, wann, 
wie und für wen gebaut wird. 

Das macht aber nur bei einem frühzeiti-
gen Kauf Sinn. Auf jeden Fall, bevor die 
Grundstücke im Flächennutzungsplan 
als Bauland dargestellt werden, denn 
dann ist aus dem Ackerland bereits sehr 
viel teureres Rohbauland geworden. So 

ein Zwischenerwerb ist keine Belastung 
für den kommunalen Haushalt: In der 
Bilanz gleicht der Bodenwert den Kauf-
preis aus. Und wegen der zu erwarten-
den Wertsteigerung ist Bodenvorrats-
wirtschaft für die Kommunen auch ein 
Geschäft.

Kooperative Planung  
per städtebaulichem Vertrag
Es gibt keinen Anspruch auf Bauleitpla-
nung. Die Gemeinde kann von Inves-
tor*innen oder Eigentümer*innen nicht 
dazu gezwungen werden, einen Bebau-
ungsplan aufzustellen und ihnen damit 
Baurecht zu gewähren. Vielmehr kann 
sie das Gewähren des Baurechts an Zu-
geständnisse der Grundstücks-Eigentü-
mer*innen koppeln. 

Das wird über einen städtebaulichen 
Vertrag zwischen der Gemeinde und den 
Eigentümer*innen oder Investor*innen 
abgesichert (Paragraf 11 BauGB). Da rin 
steht etwa, dass diese die Kosten für Pla-
nung oder soziale Infrastruktur überneh-
men. Auch andere Vertragsgegenstände 
sind möglich, etwa die Verpflichtung, 
besonders energiesparende Gebäuden 
zu bauen.  

Ein weiteres Instrument ist die soge-
nannte liegenschaftliche Partizipati-
on: Die Eigentümer*innen müssen ei-
nen Teil des künftigen Baulands zu Ein-
stands preisen an die Gemeinde veräu-
ßern. Erst dann wird das Baurecht ge-
währt. Münster verfolgt beide Wege.  
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Achtung, „planfrei“!
Nicht immer kann die Gemeinde sol-
che Zugeständnisse erzwingen: Näm-
lich dort, wo das Baurecht auch ohne 
die Aufstellung eines Bebauungsplans 
besteht. Das gilt im bereits bebauten, 
aber nicht beplanten Innenbereich sowie 
im Außenbereich. Die Baugenehmigung 
muss gewährt werden, 

• wenn sich das Vorhaben in die „Eigen-
art der näheren Umgebung“ einfügt 
(Paragraph 34 BauGB) oder 

• wenn es sich um eine Baumaßnahme 
handelt, die im Außenbereich privi-
legiert oder begünstigt ist (Paragraph 
35).

Erfahrungsgemäß sind auch in Städten 
mindestens rund die Hälfte aller Bau-
vorhaben „planfrei“. Eigentümer*innen 
sind deshalb hier ebenso frei, auf ver-
tragliche Zugeständnisse gegenüber der 
Gemeinde zu „verzichten“.  

Sozialgerechte Bodennutzung 
für mehr bezahlbare Wohnungen
Vor allem in wachsenden Städten boomt 
der Markt für teure Eigentumswohnun-
gen, während gleichzeitig ein eklatanter 
Mangel an preisgünstigen Mietwohnun-
gen herrscht. Durch auslaufende Bindun-
gen schrumpft der Bestand preisgünsti-
ger Wohnungen, ohne dass Neubau Er-
satz schafft. Folge: Die Wohnkosten stei-
gen beständig an, Normalverdiener*in-
nen finden keine bezahlbare Wohnung 
und werden in die Peripherie verdrängt, 
der Wohnungsmarkt versagt. 

Städte in dieser Lage verknüpfen das 
Aufstellen eines entsprechenden Bebau-
ungsplanes damit, dass öffentlich geför-
derter und damit preisgebundener Woh-
nungen geschaffen wird. Sie können sich 
dabei auf das Baugesetzbuch berufen, 
das die Bauleitplanung ausdrücklich als 
Instrument zur Verwirklichung der So-
zialgerechten Bodennutzung definiert 
(Paragraf 1 Absatz 5 BauGB). Vorreiter 
war München. Dort besteht „SoBoN“ in-
zwischen seit mehr als 25 Jahren. Viele 
Städte sind dem Beispiel inzwischen ge-

Sozialgerechte Bodennutzung in München

Neue SoBoN enthält 100 Punkte-Baukastenmodell 

Lauftext

 > AutorIn

Anna Hanusch, Martin Züchner: Die neue Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN) – Ein Pakt 
der sozialen Vernunft, in: PlanerIn 5/2021, Seite 32 ff., SoBoN-Informationen auf muenchen.de:  
gruenlink.de/2cvy

Mehr zum Thema …

Bodenpolitik

Grüne Fraktion Göttingen: 
Kein Ort für Spekulationen – Bezahl-
baren Wohnraum durch Erbbaurecht 
schaffen

Antrag auf gruene-goettingen.de: https://
www.gruene-goettingen.de/userspace/
NS/kv_goettingen/Dateien/Ratsfraktion/
Antraege/Antraege_2021/Antraege_Au-
gust_September/210902_Ratsantrag_Kein_
Ort_fuer_Spekulationen.pdf (2.9.2021)

Grüne Fraktion Jena: 
Günstige Wohnflächen durch Erbpacht 

– Prüfauftrag

Antrag auf gruene-jena.de: https://grue-
ne-jena.de/userspace/TH/kv_jena/Stadt-
rat/2021/Antrag_guenstige_Wohnflae-
chen_durch_Erbpacht.pdf (9.3.2021)

Grüne Fraktion Mannheim: 
Bodenfonds nutzen: Bestand der städti-
schen Grundstücke klären

Anfrage auf gruene-fraktion-mannheim.

de: http://www.gruene-fraktion-mann-
heim.de/2021/10/26/bodenfonds-ueber-
sicht-bestand-der-staedtischen-grundstue-
cke/ (26.10.2021)

Grüne/Rosa Liste-Fraktion und SPD/
Volt-Fraktion München: 
Vorkaufsrechte flächendeckend preisli-
mitiert und zu Gunsten von Dritten er-
möglichen

Antrag auf gruene-fraktion-muenchen.de: 
https://www.gruene-fraktion-muenchen.
de/vorkaufsrechte-flaechendeckend-preis-
limitiert-und-zu-gunsten-von-dritten-er-
moeglichen/ (18.8.2021)

Müller, Ute:  
Bodenpreissteigerung – Helfen Bau-
landmodelle im Kampf gegen Wind-
mühlen? 

In: Alternative Kommunalpolitik 5/2019, Sei-
te 24 f.
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folgt und haben eigene Modelle entwi-
ckelt. In Münster beschloss der Rat dies 
2014. 

Alle Modelle verpflichten die Inves-
tor*innen an die Errichtung und die dau-
erhafte Bewirtschaftung einer bestimm-
ten Anzahl oder Quote von öffentlich 
geförderten Wohnungen. Üblich sind 20 
bis 30 Prozent. 

Liegenschaftliche Partizipation
Als Variante verlangen einige Gemein-
den eine liegenschaftliche Partizipation. 
So stellt die Stadt Münster für private 
Flächen im Außenbereich nur dann Bau-
leitpläne auf, wenn die Eigentümer*in-
nen die Hälfte des künftigen Baulands 
an die Stadt übertragen. Sie zahlt na-
türlich nicht den Verkehrswert, sondern 
den Bodenrichtwert. Er wird von der 
Gemeinde beziehungsweise dem Gut-
achterausschuss für Grundstückswerte 
ermittelt. Im Gegenzug verpflichtet sich 
die Stadt dazu, auf diesen Flächen selbst 
öffentlich geförderte Wohnungen zu er-
richten und bedient sich dazu der Hilfe 
der kommunalen Wohnungsgesellschaft. 
Münster verfolgt beide Wege – liegen-
schaftliche Partizipation und städtebau-
liche Verträge.

Vertragsfreiheit nutzen:  
Gewinn ist nicht alles
Gemeinden müssen nicht selbst bauen, 
um preisgünstige Wohnungen zu schaf-
fen. Sie müssen ihre baureife Grund-
stücke nicht zum Marktpreis verkaufen, 
sondern können sich am Bodenrichtwert 
orientieren. Auch soziale Kriterien sind 
möglich, so die Höhe des Haushaltsein-
kommens oder die Anzahl der Kinder im 
Haushalt. In Münster kommt auch ein 
Modell zur Anwendung, bei dem Grund-
stücke für den Bau von Mietwohnungen 
nach der Höhe der Startmiete veräußert 
werden, die Erwerber*innen für zehn 
Jahre fest anbieten. Während auf dem 
freien Markt in Münster Neubaumieten 
von über 15 Euro pro Qua dratmeter üb-
lich sind, hat die Stadt beim Verkauf ih-
rer Flächen Startmieten von unter acht 
Euro pro Quadratmeter vereinbaren kön-
nen.  

Aber auch die Sozialgerechte Bodennut-
zung versagt dort, wo ohne Bauleitpla-
nung gebaut werden darf. Versuche, die 
Baugenehmigung ohne Bebauungsplan 
von der Einhaltung wohnungs- und so-
zialpolitischer Kriterien abhängig zu 
machen, sind zum Scheitern verurteilt. 
Hinzu kommt, dass die Preisbindung 
der öffentlichen Förderung nicht dauer-
haft wirkt. Nach 25 bis 30 Jahren endet 
sie und gibt den Weg für Mietsteigerun-
gen frei.   

Baulandmobilisierungsgesetz 
eröffnet neue Möglichkeiten
Das im Juni 2021 in Kraft getretene 
Baulandmobilisierungsgesetz und die 
in das Baugesetzbuch (BauGB) einge-
fügten „Bebauungspläne zur sozialen 
Wohnraumversorgung“ sollen es den 
Gemeinden erleichtern, preisgebundene 
Wohnungen zu schaffen. Mit dem neuen 
Paragraf 9 Absatz 2d BauGB sind Be-
bauungspläne möglich, in denen ganz 
oder teilweise nur Wohnungen errichtet 
werden dürfen, die mit öffentlichen Mit-
teln gefördert werden und damit für den 
Zeitraum der Förderung preisgebunden 
sind. Das setzt eine Verpflichtungserklä-
rung der Vorhabenträger*innen voraus. 

Die Abhängigkeit der Gemeinden vom 
Wohlwollen von Investor*innen bezie-
hungsweise Grundstückseigentümer*in-
nen bleibt also genauso wie die Befris-
tung der Preisbindung bestehen. Ob die 
Gemeinden mit diesem Instrument trotz-
dem weiterkommen, müssen wir abwar-
ten.  

Weitaus ertragreicher im Kampf um 
preiswerte Wohnungen, insbesonde-
re ihre Erhaltung, könnte die durch den 
neuen Paragraf 250 ins BauGB einge-
fügte Genehmigungspflicht für die Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen sein – auch wenn sie nur für Ge-
biete mit angespannten Wohnungsmärk-
ten gelten soll.  

Das Gesetz ist deshalb nur ein erster und 
kleiner Schritt zu mehr Sozialgerechter 
Bodenordnung. 

 > Gerhard Joksch (Jahrgang 1951) war von 1998 
bis 2006 Stadtbaurat der Stadt Münster und ist 
seitdem als freiberuflicher Planer und Berater tä-
tig. Von 2009 bis 2020 war er Grünes Ratsmitglied 
in Münster. gerhard-joksch.de
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